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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013 
und (EU) Nr. 508/2014 im Hinblick auf besondere Maßnahmen zur 
Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten und in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften 
zur Bewältigung des COVID-19-Ausbruchs (Investitionsinitiative zur 
Bewältigung der Coronavirus-Krise) 

= Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 

= Abweichung von der in Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die Rolle 
der nationalen Parlamente in der EU vorgesehenen Frist von acht 
Wochen 

= Ergebnis des schriftlichen Verfahrens vom 30. März 2020 
  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 5/20 

Datum der Annahme des Beschlusses über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens durch den AStV: 25.3.2020 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten. 
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ANLAGE 2 DG F 2C  DE 
 

ANLAGE 2 

ERKLÄRUNGEN 

Erklärung Spaniens 

Spanien sieht der Vorlage eines neuen Vorschlags zur Flexibilität durch die Kommission 

erwartungsvoll entgegen. 

--------------- 

Erklärung Griechenlands 

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass die Kommission weitere Änderungen zu allen 

Verordnungen vorschlagen muss, um den Mitgliedstaaten die erforderlichen Mittel an die Hand zu 

geben, damit sie die ESI-Fonds zur wirksamen und energischen Reaktion auf die COVID-19-Krise 

nutzen können, indem unter anderem Mittelübertragungen zwischen allen Fonds und zwischen den 

verschiedenen Regionenkategorien, höhere Kofinanzierungssätze, mehr Flexibilität bei den 

Anforderungen an die thematische Konzentration, die Förderfähigkeit auch von abgeschlossenen 

Vorhaben, die speziell im Fall einer COVID-Krise durchgeführt werden, sowie eine Unterstützung 

unabhängig von der Größe des Unternehmens ermöglicht werden und eine Verlängerung des 

Förderzeitraums um ein weiteres Jahr vorgesehen wird. 

------------------ 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die sozialen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzumildern. Je nach Entwicklung der 

Lage wird sie insbesondere den von den Mitgliedstaaten ermittelten zusätzlichen Bedarf sorgfältig 

prüfen, auch im Hinblick auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und die zugehörigen 

fondsspezifischen Verordnungen. 

 

______________________ 
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